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Ruderclub Turbine Grünau e.V. 

- - -  B O O T S H A U S O R D N U N G  - - -  

 

Soweit im Folgenden die männliche respektive weibliche Bezeichnung eines Amtes/ einer Funktion oder Pluralbildung 

gebraucht wird, sind hier stets alle Menschen jedweder Geschlechtsidentität in gleicher Weise angesprochen. 

§1 - Geltungsbereich und Grundsätze 

(1) Die Regelungen dieser Bootshausordnung betreffen das gesamte Gelände, das Bootshaus, das Inventar, die Boote 

und Sportgeräte und die vom Ruderclub Turbine Grünau e.V. – nachfolgend RCTG genannt – genutzte Steganlage 

sowie die Bootshalle im Nachbarhaus Regattastraße 239. 

(2) Ordnung und Sauberkeit auf dem gesamten Gelände und in allen Räumlichkeiten wird allen Mitgliedern und Nutzern 

zur selbstverständlichen Pflicht gemacht. 

(3) Alle Nutzer des Bootshauses sind zum sparsamen Umgang jeglichen Ressourcen, wie Licht, Strom, Heizung und 

Wasser aufgerufen.  

(4) Die Tore, die Bootshaustür sowie alle anderen Türen in Umkleide-, Trainings- und Bootslagerstätten sind stets 

geschlossen zu halten. 

(5) Alle Mitglieder bzw. Nutzer müssen, wenn sie das Grundstück verlassen und sofern nicht noch andere Mitglieder bzw. 

Nutzer anwesend sind, alle Tore und Türen sowie Fenster verschließen und das Licht ausschalten. 

(6) Privateigentum, das nicht explizit allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung steht (Material, Werkzeug usw.), darf nicht 

dauerhaft zurückgelassen werden.  

(7) Für Hunde besteht ausnahmslos Leinenzwang. Der Aufenthalt von Hunden im Gebäude ist nur unter Aufsicht und in 

Bereichen die nicht zum Training genutzt werden gestattet.  

§2 - Aufenthaltsberechtigung/Haftung 

(1) Der Aufenthalt auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten des RCTG ist nur Vereinsmitgliedern, deren Angehörigen, 

Mitgliedern des ARC bzw. ARV, eingewiesenen Gästen und Mietern sowie Mitgliedern befreundeter Vereine gestattet.  

(2) Jeder Nutzer haftet für durch ihn verursachte Schäden. 

(3) Für Kinder, die nicht dem Verein angehören, liegt die Verantwortung und Haftung bei deren Erziehungsberechtigten. 

§3 - Schlüsselberechtigung 

(1) Alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können nach einjähriger Mitgliedschaft im RCTG gegen eine 

Kaution einen Schlüssel erhalten der es ihnen ermöglicht das Grundstück, das Bootshaus, die Werkstatt sowie die dem 

RCTG überlassene Bootshalle im Nachbarhaus Regattastraße 239 zu betreten. Mitglieder, die noch nicht ein Jahr dem 

RCTG angehören, können unter zwingend notwendigen Umständen auf Vorstandsbeschluss einen Schlüssel erhalten.  

  



(2) Der Schlüssel darf weder weitergegeben, verpfändet noch nachgefertigt werden. Eine Schlüsselausgabe erfolgt 

lediglich durch die vom Vorstand ermächtigte Person.  

(3) Für Schäden, die durch Verlust der Schlüssel entstehen, haftet der Schlüsselbesitzer. 

(4) Der Schlüssel bleibt Eigentum des Vereins und ist beim Ausscheiden aus dem Verein unaufgefordert zurückzugeben. 

(5) Die Schränke in den Umkleideräumen sowie die dazugehörigen Schlüssel werden den Mitgliedern auf Anfrage und je 

nach Verfügbarkeit zugeteilt. Abs. 1 bis 4 gelten hierfür entsprechend. Eine eigenmächtige Verwendung freier 

Schränke ist untersagt. 

§4 - Rauchverbot 

(1) Im gesamten Bootshaus sowie in der Bootshalle Regattastraße 239 gilt ein absolutes Rauchverbot. 

(2) Beim Rauchen auf der Dachterrasse und vor den Bootshallen ist darauf zu achten, dass weitere Anwesende nicht 

durch Rauch belästigt werden und der Rauch bei geöffneten Türen und Fenstern nicht ins Haus zieht. 

(3) Zigarettenkippen sind in Aschenbechern auszulöschen und umgehend selbst zu entsorgen. 

§5 - Persönliche Wertgegenstände 

(1) Für persönliche Wertsachen, die in das Bootshaus mitgebracht werden, übernimmt der RCTG keinerlei Haftung. 

(2) Die unter Abs. 1 genannte Regelung bezieht sich auch auf persönliche Wertsachen, die in den Umkleideräumen unter 

Verschluss gehalten werden. 

§6 - Haustechnische Anlagen 

(1) Schäden an den haustechnischen Anlagen oder Funktionsstörungen sind unverzüglich dem Hauswart, dem 

Quartierverantwortlichen oder einem Vorstandsmitglied zu melden. Letzteres beauftragt, sofern die Schäden oder 

Störungen nicht durch Fachleute unter den Vereinsmitgliedern behoben werden können oder wenn die Gefahr daraus 

resultierender größerer Schäden besteht, externe Spezialisten oder Handwerker mit der Behebung. 

(2) Eingriffe in haustechnische Anlagen sind im Voraus mit dem Hauswart oder dem Vorstand abzusprechen. 

§7 - Umkleideräume 

(1) Aus hygienischen Gründen sind alle Mitglieder verpflichtet, ihre verschwitzten Sportsachen nicht in den 

Umkleideräumen liegen zu lassen oder in ihrem Schrank zu lagern.  

(2) Auch ist die Lagerung von Lebensmitteln in den Umkleideschränken untersagt.  

(3) Das dauerhafte Sammeln von Kleidungsstücken, Handtüchern, Schuhen, Pfandflaschen und sonstigem Unrat auf den 

Schränken ist nicht gestattet. 

§8 - Haftung bei Unfällen 

Für Unfälle auf dem vom RCTG genutzten Gelände haftet der RCTG lediglich im Rahmen der Unfallversicherung über den 

Landessportbund Berlin. 

  



§9 - Fahrzeuge aller Art 

(1) Das Befahren des Geländes mit Kraftfahrzeugen ist nur zum Zwecke des Be- und Entladens gestattet. Es ist mit 

Schrittgeschwindigkeit zu fahren. 

(2) Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache mit einem Vorstandsmitglied auf dem 

dann zugewiesenen Stellplatz temporär erlaubt. 

(3) Fahrräder sind auf dem Gelände nur schiebend zu bewegen, an den vorgesehenen Stellplätzen abzustellen. 

(4) Für Verluste oder Schäden übernimmt der RCTG keine Haftung.  

(5) Das Waschen und Reinigen von Straßenverkehrsfahrzeugen aller Art ist auf dem gesamten Gelände untersagt.  

§10 - Nutzung der Werkstatt 

(1) Die Benutzung der Werkstatt und Entnahme von Werkzeugen ist allen Mitgliedern gestattet. Werden Werkzeuge für 

Tätigkeiten außerhalb des Vereinsgeländes entnommen, so ist darüber der Vorstand vorab zu informieren. Der 

Vorstand behält sich vor, die private Nutzung zu untersagen bzw. ein Nutzungsentgelt zu erheben. 

(2) Alle Werkzeuge und Geräte sind nach ihrer Nutzung wieder sauber, ordentlich und betriebsbereit an den Ort der 

Entnahme zu verbringen, festgestellte Schäden sind wenn möglich fachmännisch selbst zu beheben oder einem 

Vorstandsmitglied zu melden. 

(3) Gefahrstoffe sind nur in den dafür vorgesehenen Behältnissen an den dafür vorgesehenen Orten zu lagern. Gase und 

Treibstoffe dürfen nur in Kleinstmengen in der Werkstatt und den angrenzenden Räumen gelagert werden.  

(4) Gefahrstoffe in größeren Gebinden dürfen nicht im oder am Haus gelagert werden. Eine Lagerung dieser hat unter 

Beachtung des Wasserhaushaltsgesetzes zu erfolgen. 

(5) Für die Nutzung der Werkstatt für vereinsfremde Arbeiten ist eine Genehmigung des Vorstandes einzuholen. 

(6) Die Werkstatt ist nach Nutzung stets sauber und ordentlich zu hinterlassen. 

§11 - Vermietung der Vereinsräume im 1. Obergeschoss 

(1) Die Vereinsräume (Saal, Veranda, Schankraum) im 1. Obergeschoss des Bootshauses können von den Mitgliedern des 

RCTG sowie des ARC (Akademischer Ruderclub zu Berlin) für private Feiern o.ä. gemietet werden. 

(2) Eine Vermietung an Nichtmitglieder ist nur in besonderen Ausnahmefällen möglich und bedarf der Genehmigung des 

Hauswartes, des Quartierverantwortlichen oder eines Vorstandsmitgliedes. 

(3) Die Gebühren und weitere Nutzungsbestimmungen für die Vermietung sind in einer gesonderten 

Nutzungsvereinbarung geregelt. 

(4) Für etwaige Schäden an jeglichem mitgebrachten Utensil übernimmt der RCTG keine Haftung. 

(5) Für entstandene Schäden durch die Vermietung, haftet vollumfänglich der Mieter. 

  



§12 - Übernachtungen 

(1) Übernachtungen sind in den Betten der Gästezimmer des Bootshauses und im Bedarfsfall auf Isomatten oder 

Luftmatratzen im Saal möglich. 

(2) Das Übernachten in Zelten oder in Wohnwagen oder -mobilen auf dem Gelände ist möglich, bedarf aber der 

Genehmigung des Hauswart, des Quartierverantwortlichen oder eines Vorstandsmitgliedes.  

(3) Zelte, Wohnwagen bzw. -mobile und Bootsanhänger sind so zu positionieren, dass der Ruderbetrieb nicht behindert 

wird.  

(4) Die Gebühren sowie weitere Nutzungsbestimmungen für Übernachtungen sind in einer gesonderten 

Nutzungsvereinbarung geregelt.  

(5) Für etwaige Schäden an auf dem Vereinsgelände aufgestellten Zelten, Wohnwagen oder -mobilen übernimmt der 

RCTG keine Haftung. 

§13 - Küchen- und Tresennutzung 

(1) Das Vereinshaus verfügt über eine gut ausgestattete großzügige Küche und einen Tresen mit Zapfanlage im 

Schankraum. Alle Geräte und sämtliches Inventar stehen jedem Nutzer zur Verfügung.  

(2) Die Küche ist nach Nutzung stets sauber und ordentlich zu hinterlassen, Geschirr, Besteck und Lebensmittel an den 

Platz zurück zu räumen, der dafür vorgesehen ist. 

(3) Alle Arbeitsflächen sind stets frei und aufgeräumt zu halten und dienen nicht als dauerhafte Abstellfläche. 

(4) Nach der Nutzung ist die in der Küche befindliche gelbe „To-Do-Liste“ abzuarbeiten. So ist sichergestellt, dass 

nachfolgende Nutzer die Küche und den Tresen in einwandfreiem Zustand vorfinden. 

(5) Genutztes Inventar ist zu reinigen und gereinigt wieder an den Entnahmeort zu verbringen. Schäden am Inventar sind 

unverzüglich dem Hauswart, des Quartierverantwortlichen oder einem Vorstandsmitglied zu melden. 

§14 - Verstöße gegen die Bootshausordnung 

Verstöße gegen die Bootshausordnung werden durch den Vorstand mit den gegebenen Rechtsmitteln des RCTG geahndet.  

§15 - Inkrafttreten und Gültigkeit 

Die Bootshausordnung tritt durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25. Oktober 2018 in Kraft und kann nur 

durch Beschluss der Mitgliederversammlung verändert, ergänzt oder ersetzt werden. 
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Soweit im Folgenden die männliche respektive weibliche Bezeichnung eines Amtes/ einer Funktion oder Pluralbildung 

gebraucht wird, sind hier stets alle Menschen jedweder Geschlechtsidentität in gleicher Weise angesprochen. 

*+""!""(,-./"#012/").34567138,59"

(1) Der am 06.03.1997 gegründete Verein führt den Namen "Ruderclub Turbine Grünau e.V.". Er hat seinen Sitz in 

Berlin. Er enthält nach Eintragung in das Vereinsregister den Zusatz "e.V.". 

(2) Der Verein ist Mitglied im Landesruderverband Berlin e.V. und im Landessportbund Berlin e.V. Er erkennt deren 

Satzungen und Ordnungen an. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

* : ""!""&;.4</"$=7>,?.@"=@A")9=@A3612."A.9"%610><.01"

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des Sports. Der Zweck wird 

verwirklicht insbesondere durch die Förderung und Ausübung des Rudersports. Der Verein fördert den Kinder-/ 

Jugend-/ Erwachsenen-/ Breiten-/ Gesundheits-/ Seniorensport. Die Mitglieder sind berechtigt, am regelmäßigen 

Training und an Wettkämpfen teilzunehmen 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Die Organe des Vereins gemäß § 7 üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte ein. Insbesondere 

bekennt er sich zu gelebter Gleichberechtigung der Geschlechter. Er vertritt den Grundsatz parteipolitischer, 

religiöser und weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. 

(6) Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter 

Art ist. 

*B""!""C01>D0.A345,71"

(1) Der Verein besteht aus: 

a. erwachsenen Mitgliedern nach Vollendung des 18. Lebensjahres 

b. jugendlichen Mitgliedern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

c. Ehrenmitgliedern 

d. unterstützenden Mitgliedern 

e. passiven Mitgliedern. 

(2) Unterstützende Mitglieder nach § 3.1 Pkt. d besitzen nicht die in § 9.1 bis 3 geregelten Rechte und nehmen nicht am 

Sportbetrieb teil. 
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(1) Dem Verein kann jede natürliche Person als Mitglied angehören. 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über die Aufnahme 

entscheidet der Vorstand. Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen 

Vertreter erforderlich. 

Im Falle einer Ablehnung, die nicht begründet zu werden braucht, entscheidet auf Verlangen des Antragstellers oder 

der Antragstellerin die Mitgliederversammlung. Diese entscheidet endgültig. 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a. Austritt 

b. Ausschluss 

c. Tod. 

(4) Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum 

Jahresende. 

(5) Ein Mitglied kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

a. wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

b. wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung 

c. wegen vereinsschädigenden Verhaltens, wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 

wegen groben unsportlichen Verhaltens 

d. wegen unehrenhafter oder strafbarer Handlungen. 

Vor der Entscheidung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vorstand zu äußern. Das 

Mitglied ist zu der Verhandlung des Vorstandes über den Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von 30 

Tagen schriftlich zu laden. Diese Frist beginnt mit dem Tage der Absendung. Die Entscheidung über den Ausschluss 

ist dem Betroffenen per Einschreiben zuzusenden. 

Gegen die Entscheidung ist die Berufung an den Vorstand und in zweiter Instanz an die Mitgliederversammlung 

zulässig. Die Berufung ist binnen drei Wochen nach Zugang der Entscheidung an den Vorstand schriftlich einzulegen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

Der Bescheid gilt als zugegangen mit dem dritten Tag nach Aufgabe der Post an die letzte dem Verein bekannte 

Adresse des oder der Betroffenen.  

Das Recht auf gerichtliche Nachprüfung der Entscheidung bleibt unberührt. 

(6) Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Zahlungspflicht der bis dahin fällig gewordenen Beiträge bestehen. 

(7) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des 

Vereins. Andere Ansprüche müssen binnen drei Monaten nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft schriftlich 

dargelegt und geltend gemacht werden. 

" "
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(1) Mitglieder gem. §3 Abs. 1 a), b) oder c)  sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes am Rudersport und an 

anderen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Unterstützende und passive Mitglieder sind berechtigt an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den Ordnungen sowie den Beschlüssen der 

Mitgliederversammlung zu verhalten. Die Mitglieder sind zur aktiven Teilnahme am Vereinsleben und zu 

gegenseitiger Rücksichtnahme und Kameradschaft aufgefordert. 

(4) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen und Umlagen für den Verein verpflichtet. Die Höhe der Beiträge 

und  Umlagen beschließt die Mitgliederversammlung. Die Umlagen dürfen das 2-fache eines Jahresbetrages nicht 

übersteigen. 

*K""!""C,L9.>.D=@>"

(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung 

verstoßen oder sich eines unsportlichen oder vereinsschädigenden Verhaltens schuldig machen, können durch den 

Vorstand nach vorheriger Anhörung Maßregelungen verhängt werden: 

a. Verweis, 

b. befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des Vereins, 

c. Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Bescheid über eine Maßregelung - die gegenüber Ehrenmitgliedern nicht möglich ist -, ist per Einschreiben 

zuzusenden. Der Bescheid gilt als zugegangen mit dem dritten Tag nach Aufgabe der Post an die letzte dem Verein 

bekannte Adresse des Betroffenen. 

(3) Dem betroffenen Mitglied steht das Recht zu, gegen diese Entscheidung binnen drei Wochen den Vorstand des 

Vereins anzurufen.  

*M""!""N9>,@."

Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung 

b. der Vorstand 

c. Ausschüsse. 

*O""!""P0."C01>D0.A.9Q.93,--D=@>"

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die wichtigste Mitgliederversammlung ist die 

Hauptversammlung. Diese ist zuständig für: 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und dessen Entlastung 

b. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

c. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 

d. Wahl von Mitgliedern für Ausschüsse 

e. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

f. Genehmigung des Haushaltsplanes 
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g. Satzungsänderungen 

h. Beschlussfassung über Anträge 

i. Entscheidung über die Berufung gegen einen ablehnenden Entscheid des Vorstandes nach § 6.2. 

j. Berufung gegen den Ausschluss eines Mitgliedes nach § 6.1, Pkt. c 

k. Ernennung von Ehrenmitgliedern nach § 11 und Widerruf der Ehrenmitgliedschaft 

l. Auflösung des Vereins. 

(2) Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie sollte im 1. Quartal des Kalenderjahres 

durchgeführt werden. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels Aushang im Bootshaus sowie 

schriftlicher Einladung. Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die 

Einladung mittels elektronischer Post. Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die 

Absendung der schriftlichen Einladung an die dem Verein zuletzt bekannte Adresse aus. Zwischen dem Tag der 

Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei und höchstens vier Wochen 

liegen. Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Anträge auf 

Satzungsänderungen müssen mit der Bekanntgabe der Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden.  

(4) Die Mitglieder sind aufgerufen, sich an den Mitgliederversammlungen zu beteiligen. Die Mitgliederversammlung ist 

unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei Beschlüssen, mit Ausnahme der unter  

Pkt. 5 genannten, sowie Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

(5) Satzungsänderungen sowie Änderungen des Vereinszwecks und zur Höhe der Mitgliederbeiträge und Umlagen 

erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(6) Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von wenigstens 10 v.H. der stimmberechtigten 

Anwesenden beantragt wird. 

(7) Anträge an die Mitgliederversammlung können gestellt werden: 

a. von jedem erwachsenen Mitglied gemäß § 3 

b. vom Vorstand. 

(8) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, wenn das Vereinsinteresse 

es erfordert oder wenn mindestens 20 v.H. der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe fordern. 

(9) Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens vier Wochen, andere Anträge mindestens drei Wochen vor 

der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sein. Später eingehende Anträge 

dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit Zweidrittelmehrheit bejaht 

wird. 

Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 

" "
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(1) Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen das Stimmrecht. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, besitzen das Wahlrecht. 

(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

(3) Gewählt werden können alle volljährigen und geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. 

(4) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können mit Rederecht an den Mitgliederversammlungen teilnehmen. 

*+T""!""GU931,@A"

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a. dem bzw. der Vorsitzenden 

b. dem bzw. der Stellvertretenden Vorsitzenden 

c. dem Schatzmeister bzw. der Schatzmeisterin 

d. dem Wanderruderwart bzw. der Wanderruderwartin 

e. dem Jugendwart bzw. der Jugendwartin 

f. dem Bootswart bzw. der Bootswartin 

g. dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin 

h. dem Sportwart bzw. der Sportwartin 

i. dem Bootshauswart bzw. der Bootshauswartin 

j. dem Festwart bzw. der Festwartin. 

(2) Der Jugendwart bzw. die Jugendwartin wird durch die jugendlichen Mitglieder gemäß § 3 gewählt und durch die 

Mitgliederversammlung bestätigt. Die Jugendlichen des Vereins können eine Jugendordnung beschließen. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er fasst 

seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei 

dessen Abwesenheit seines Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Geschicke des Vereins, der Tätigkeit 

der Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. 

Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen sowie besondere Vertreter des 

Vorstandes gemäß §30 BGB zu ernennen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen. 

(4) Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: 

a. der bzw. die Vorsitzende 

b. der bzw. die Stellvertretende Vorsitzende 

c. der Schatzmeister bzw. die Schatzmeisterin. 

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend genannten Vorstandsmitglieder 

vertreten. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie bleiben im Amt, bis ein neuer Vorstand 

gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, ist der Vorstand berechtigt, diese 

Vorstandsposition vorübergehend kommissarisch zu besetzen. Auf der nächsten ordentlichen oder 

außerordentlichen Mitgliederversammlung wählt diese für die restliche Amtszeit des Vorstandes ein neues 

Vorstandsmitglied. 
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(6) Die Mitgliederversammlung wird von dem bzw. der Vorsitzenden geleitet. Bei dessen bzw. deren Verhinderung wird

sie durch ein vom Vorstand beauftragtes Vorstandsmitglied geleitet. Finden Wahlen zum Vorstand statt, so werden

diese von einem Vereinsmitglied geleitet, das die Mitgliederversammlung bestimmt.

Von den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen werden Protokolle angefertigt, die von dem bzw. der

Vorsitzenden oder dem beauftragten Vorstandsmitglied sowie von dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin

unterzeichnet werden.

(7) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung nach

Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne §3 Nr. 26a EStG beschließen.

*++""!""F59.@-01>D0.A.9

Durch die Mitgliederversammlung können Personen, die sich um den Verein verdient gemacht haben, mit 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder 

werden auf bis auf Widerruf durch die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit ernannt. Sie besitzen 

Stimmrecht und sind von der Entrichtung von Beiträgen befreit. 

*+: ""!""V,33.@W9X7.9

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand oder

einem durch den Vorstand eingesetzten Ausschuss angehören dürfen.

(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse/ Konten des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im

Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten.

(3) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer

Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters bzw. der Schatzmeisterin und des übrigen

Vorstandes.

*+B""!""$=7DY3=@>

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür eigens einzuberufende Mitgliederversammlung mit

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des

Vereins RC Turbine Grünau e.V. an den Landesruderverband Berlin e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

*+E""!""Z@<9,7119.1.@

(1) Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 06.03.1997 von der Gründungsversammlung des Vereins beschlossen

und am 28.03.2019 geändert worden.

------------------------------------------ 

Karsten Pudelko 

(Vorsitzender) 

------------------------------------------ 

Marcel Friedrich 

(Stellvertretender Vorsitzender) 



�Z�µ�����Œ���o�µ�����d�µ�Œ���]�v�����'�Œ�º�v���µ�����X�s�X!

� r � r � r���� � � � / � d � Z � � � ' � ^ � K � Z � � � E � h � E � ' � �� r � r � r!

!

"#!$%&!'()'()*'(+!,-./!01.,%2$%3!&124/.-56%3!7-/,.-%$8#%-/34,9!

"#$%&'!(%$)*%'+', -!

.,/0123'4' !! ! ! ! ! ! 56788!.9:!

;%4+',<!=>)'4+*%12'!?%3!@A!=02,'!3B/%'!!

C12D*',7!C12D*',%44'47!C$>+%','4+'7!">3E>?%*+'4+'!!! @F788!.9:!

GH%$!'4$3I,'12'4+'H!J012/'%3K!

!

L033%&'!(%$)*%'+',-! ! ! ! ! ! @F788!.9:!

MD,!>4$',3$D$E'4+'!(%$)*%'+',!)%*$!NB*)'4+',!=02,'3?'%$,0)-! @88788!.9:!

!

">N402H')'?D2,- ! ! ! ! ! ! 5!(B40$3?'%$,O)'!!

(024)'?D2,'4!P'!(024>4)- ! ! ! ! ! @8788!.9:!

.3!)'*$'4!NB*)'4+'!Q02*>4)3?'+%4)>4)'4!

:-%!;%-/3<,%!0=3!$48!.4>0%2$%!?>43/4.!&=88%2!@%A%-.8!#-8!B>&!(')!$%8!%38/%2!7124/8!-&!?>43/4.C!4.81!B>&!(')'()C!

(')'D)C!(')'E)!>2$!(')(')C!4>0!$48!F%3%-28G12/1!=#%3A-%8%2!A%3$%2)!

;42GH%3#-2$>2,!

I12/1-264#%39! JK!L>3#-2%!M3=24>!%)F)!

N;"O9!! ! :P'E! (''Q!''''!RE''!S(Q'!'T !

;NK9! ! ! ;PFU:P;; !

"./%324/-H! G422! $%3! ,%84&/%! V463%8#%-/34,! B>3! V463%864>W/H%384&&.>2,! #%-&! X564/B&%-8/%3! #BA)! $%3!

X564/B&%-8/%3-2!#43!#%B46./!A%3$%2)!

;%-! Y46.>2,8H%36-2$%3>2,! G422! @%$%8! 7-/,.-%$! 8-56! H%3/34>%28H1..! 42! $%2! F138-/B%2$%2! #BA)! $-%! F138-/B%2$%! $%8!

J>$%35.>#!L>3#-2%!M3=24>!%)F)!A%2$%2)!!

!

!

,%B)!I438/%2!Z>$%.G1! ! ! ! ! ,%B)!:4,&43!I4WW%.!!
F138-/B%2$%3! ! ! ! ! ! X564/B&%-8/%3-2!

!

:-%!;%-/34,813$2>2,!-2!$%3!4G/>%..!,=./-,%2![488>2,!A>3$%!4>0!$%3!7-/,.-%$%3H%384&&.>2,!$%8!JK!L>3#-2%!M3=24>!

%)F)!4&!'Q)(()*'(E!#%856.188%2)!:-%!;%-/34,813$2>2,!/3-//!B>&!'()'()*'(+!-2!I340/!>2$!%38%/B/!$-%!;%-/34,813$2>2,!

H1&!'Q)'T)*'(E) !



!"#$%&'"()*"%(+,$)-%.,/")$010)

! ! ! "# $ % & ' ( ) ) ( * + , & + "! ! ! "

"

2''$)/34+5$,)",#)6"7$,#'+&8$,)9+47'+$#$%):.;;$,) 2%($+4;;4",#$,)'$+;4$,<)":)+:)#/%/"==>'7$,#$,)?/8%)/:)!"#$%($4%+$()

4$+',$8:$,)@")3A,,$,0)-$:BC)#$%)>070)D$;&8'.;;$)7$'4$,)=>'7$,#$)6B8%'+&8$,)E4",#$, @/8'$,F)

)

#-./01"2/.34/15167" " 89").:;51; "

<:31;54/=>1"2/.34/15167" " ?9").:;51; "

+1:1"2/.34/15167"" " @;.1/4/3"@A"&/;.6/..B5@.:C"D?EF"AGHI"9EJ").:;51;"K1"2L;@.M"

NL6B.@;5BC/.34/1516E"O@BB/01"2/.34/1516":;5"2/.34/1516"@A"51C"FPI"Q1A1;BK@>6"B/;5"0L;"516"RS4/=>.E"#6A1/.BB.:;51;"G:"

41/B.1;E"1;.A:;51;I""

)

2%($+4;;4",#$,)3A,,$,)$%(%/&84)G$%#$,)#"%&8F)

! ! *$+',/8:$)/,)#$,)/";7$;&8%+$($,$,)2%($+4;$+,;B4@$,)

! ! H/%4",7;I)",#)!$J/%/4"%:/C,/8:$,)/:)5$%$+,;$+7$,$,)D>>4;:/4$%+/')

! ! K,;4/,#8/'4",7;/%($+4$,)+:)>#$%)/:)D>>4;8/";)

! ! -/%4$,/%($+4)

! ! L='$7$)5>,)1$%$+,;+,5$,4/%)MH$%3@$"7<)N'$34%>7$%B4$<)OB,7$%<)$4&0P)

! ! !$+,+7",7;/%($+4$,)+:)D>>4;8/";)

! ! N+,Q"/%4+$%",7R)2";Q"/%4+$%",7)5>,)-B;4$,)

! ! *8$3$,#+$,;4)M:/S+:/')T)E4",#$,)6$)U+$,;4P)

! ! V==$,4'+&83$+4;/%($+4)M1$%$+,;@$+4",7<)L%B;$,4/4+>,)#$;)1$%$+,;<)K,4$%,$4;$+4$<)$4&0P)

! ! U+5$%;$)/";7$;&8%+$($,$)W'$+,/%($+4$,)/,)#$%)L+,,G/,#)=.%)1$%$+,;/%($+4)

)

D+44$)($/&84$,F)

2%($+4$,)/";)#$:)D$%$+&8)N+,Q"/%4+$%",7R)*8$3$,#+$,;4R)V==$,4'+&83$+4/%($+4);>''4$,),+&84)XYZ)#$%)L='+&84/%($+4;;4",#$,)

.($%;&8%$+4$,0)

2%($+4;;4",#$,)3A,,$,)7$7$,)$+,$)[/8'",7)5>,)\Y<I)])6$)E4",#$)($7'+&8$,)G$%#$,0)N+,$)$,4;J%$&8$,#$)[/8'",7)$%=>'74)

/"=)#/;)1$%$+,;3>,4>0)

2%($+4;;4",#$,)3A,,$,),+&84).($%4%/7$,)G$%#$,0)

U+$)7$'$+;4$4$,)2%($+4;;4",#$,):.;;$,);$'(;4;4B,#+7)+:)$'$34%>,+;&8$,)^/8%4$,("&8)M$=/P)$%=/;;4)G$%#$,0)

E>''4$)$;)/";)7$;",#8$+4'+&8$,)-%.,#$,),+&84):A7'+&8);$+,<)#+$)L='+&84/%($+4;;4",#$,)@")'$+;4$,<)3/,,);+&8)5$%4%/"$,;5>'')

/,)#$,)1>%;4/,#)7$G/,#4)G$%#$,0)

2,;J%$&8J/%4,$%)=.%)#+$)N%=/;;",7)",#)2";G$%4",7)#$%)2%($+4;;4",#$,'+;4$)+;4)#$%)H/,#$%%"#$%G/%40)

)


	RCTG_Aufnahmeantrag
	Aerztliche_Bescheinigung_Junioren
	Ruderordnung_25-10-2018
	Hausrevier_28-06-2020
	Foliennummer 1

	Bootshausordnung_25-10-2018
	Satzung_2019-03-28
	Jugendordnung_neu_24.01.2020
	Beitragsordnung_2018-01-01
	Arbeitsstunden_25-10-2018
	Hausrevier_28-06-2020.pdf
	Foliennummer 1

	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Hausrevier_28-06-2020.pdf
	Foliennummer 1

	Hausrevier_28-06-2020.pdf
	Foliennummer 1


